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Buchbesprechung

Bergmann/Dienelt: Ausländerrecht, 13  Auflage
Von Rechtsanwältin Pauline Endres de Oliveira, Berlin

»Ein Muss zum Ausländer- und Migrationsrecht«, so der 
Beck-Verlag über die Neuauflage des umfassenden Kom-
mentars Bergmann/Dienelt. Das bereits 1967 von Werner 
Kanein begründete und lange Zeit von Günter Renner 
fortgeführte Werk hat einen traditionsreichen Platz in 
der Reihe der Nachschlagewerke in diesem dynamischen 
Rechtsgebiet. Mit dessen Tempo kann auch die 13. Auf-
lage mithalten, die zeitnah auf die zahlreichen Neurege-
lungen durch das Migrationspaket 2019 reagiert. Umso 
erstaunlicher, dass der Kommentar weiterhin an dem Ti-
tel »Ausländerrecht« festhält, der weder mit der Zeit geht 
noch dem umfassenden Inhalt des Werkes gerecht wird, 
welches sich den Bereichen des Aufenthalts-, Freizügig-
keits- und Asylrechts und damit den rechtlichen Grund-
lagen von Zuwanderung und Flucht widmet.

 An der übersichtlichen Struktur des Kommentars hat 
sich in der Neuauflage nichts geändert und das detail-
lierte Sachregister erleichtert weiterhin den Weg durch 
die umfassende Materie: Der erste Teil widmet sich dem 
Aufenthaltsgesetz, der zweite Teil dem Freizügigkeitsge-
setz/EU, der dritte dem ARB 1/80, gefolgt von Ausfüh-
rungen zur EU-Grundrechtecharta (vierter Teil), Arti-
kel 16a Grundgesetz (fünfter Teil) und schließlich dem 
Asylgesetz (sechster Teil). Die einzelnen Ausführungen 
sind meist unterteilt in die Entstehungsgeschichte, gefolgt 
von allgemeinen und dann detaillierteren Erläuterungen. 
Dabei gewährleisten die überwiegend aus der Richter-
schaft stammenden Autor*innen eine praxisnahe und 
sachliche Kommentierung unter umfassender Bezugnah-
me auf aktuelle Rechtsprechung. Neben den Änderun-
gen durch das Migrationspaket 2019, einschließlich des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG), des 2. Ausrei-
sepflicht-Durchsetzungsgesetzes, des Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldungsgesetzes, des Ausländerbeschäfti-
gungsförderungsgesetzes und des 2. Datenaustauschver-
besserungsgesetzes, werden auch die Änderungen durch 
das Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu 
subsidiär Schutzberechtigten sowie das 3. AsylbLG-Än-
derungsgesetz 2018 erfasst. 

Da der Kommentar allerdings nur die Rechtslage bis 
zum 1. März 2020 berücksichtigt, sind einige wichtige 
Änderungen leider nicht enthalten: So fehlen die Neue-
rungen, die durch die Verordnung zur Änderung der Be-
schäftigungsverordnung und der Aufenthaltsverordnung 
Ende März 2020 erfolgt sind, obwohl die Verabschiedung 
dieser Verordnungen absehbar war und ihr Text bereits 
feststand. Dies führt dazu, dass beispielsweise die Kom-
mentierung zu § 39 AufenthG (Rn. 42) teilweise bereits 
überholt ist. Dort heißt es, dass die Vorrangprüfung bei 
§ 32 Abs. 1 BeschV für Personen mit Duldung oder Auf-

enthaltsgestattung durch Gesetz vorgesehen sei, obgleich 
diese Regelung bereits geändert wurde. 

Während diese fehlende Aktualität allein der Schnellle-
bigkeit der Materie geschuldet ist, hätten andere Bereiche 
eine deutlichere Aktualisierung vertragen. So enthält etwa 
auch diese Auflage den Abdruck der gesamten Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften des Bundesinnenministeri-
ums (BMI) von 2009 zu aufenthaltsgesetzlichen Normen. 
Dies trägt zwar grundsätzlich zu einem praxisnahen Ge-
brauch bei, die Vorschriften sind jedoch teilweise bereits 
so veraltet, dass deren Nutzen – unkommentiert und ohne 
eine direkte Einbettung in den aktuellen Rechtsstand – 
äußerst fraglich ist. Leider bleiben andererseits aktuelle 
Anwendungshinweise wie die des BMI zum FEG und zur 
Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung weitgehend 
unberücksichtigt. 

Eine Ungenauigkeit, die auch das FEG 2019 betrifft, 
findet sich in der Kommentierung zu § 82 Abs. 6 S. 1 
AufenthG: Der aktuelle Gesetzeswortlaut legt hier In-
ha be r*in nen befristeter Aufenthaltstitel zur Ausbildung 
oder Erwerbstätigkeit die Pflicht auf, »der zuständigen 
Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wochen ab Kennt-
nis mitzuteilen, dass die Ausbildung oder die Erwerbstä-
tigkeit, für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, vorzeitig 
beendet wurde.« Die Kommentierung wiederum spricht 
hier von der Pflicht, die Behörde »unverzüglich« darüber 
zu informieren, und ist damit auch unter Berücksichti-
gung der Rechtslage bis zum 1. März 2020 nicht auf dem 
aktuellsten Stand. Ebenso ist die in der Rezension zur 
11. Auflage bereits geübte Kritik, dass die Ausführungen 
zu § 71 AsylG überwiegend auf überholte Quellen aus 
den 1990er Jahren verweisen und europarechtliche An-
forderungen außer Acht gelassen werden, weiterhin ange-
bracht. Hier sind keine wesentlichen Änderungen erfolgt. 
Dafür sind die bereits in den Vorauflagen sehr ausführli-
chen Erläuterungen des Dublin-Systems (hier im Rahmen 
des § 29 AsylG, Rn. 23 ff.) wiederum hochaktuell und pra-
xisrelevant, unter umfassender Berücksichtigung jüngster 
EuGH-Rechtsprechung.

Alles in allem ist damit zwar auch im Hinblick auf diese 
Auflage festzustellen, dass der maßgebende Richterkom-
mentar nicht unfehlbar ist. Er ist jedoch nach wie vor ei-
nes der umfassendsten deutschen Nachschlagewerke im 
Migrationsrecht und damit tatsächlich »ein Muss« für 
alle, die sich mit dieser Materie in der Praxis näher be-
fassen. 

•	 Jan Bergmann und Klaus Dienelt (Hrsg.): Ausländer-
recht  – Kommentar, 13. Auflage 2020, C. H. Beck-Ver-
lag, 2.553 S., 189 €, ISBN 978-3-406-74061-9.
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